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Leitfaden zur  
Erstellung eines institutionellen Schutzkonzepts  

für katholische Kindertageseinrichtungen  
in der Diözese Augsburg 

Präambel 

Die katholischen Kindertageseinrichtungen der Diözese Augsburg haben zu gewährleisten, 
dass sie ein sicherer Raum sind, in dem sich Kinder wohl fühlen und bestmöglich entwickeln 
können. 
Darüber hinaus sind sie als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe dazu verpflichtet, einen 
Schutzauftrag zu erfüllen, der die Kinder davor bewahren soll durch Missbrauch elterlicher 
Rechte oder Vernachlässigung Schaden zu erleiden (Art. 9b Bayerisches Kinderbildungs- 
und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), §8a Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)). 
Die Erteilung einer Betriebserlaubnis für die Kindertageseinrichtung ist nach §45 Abs.2 
Satz 4 SGB VIII verbunden mit der Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines 
Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeigneten Verfahren der Selbstvertretung und 
Beteiligung, sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten.  

Die Deutsche Bischofskonferenz hat für alle Einrichtungen in ihrem Geltungsbereich, die für 
das Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen, sowie schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen Verantwortung und Sorge tragen, eine „Rahmenordnung - Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ erlassen, die für die Diözese Augsburg von 
Bischof Bertram Meier in Kraft gesetzt wurde. 
Diese gesetzlichen und kirchlichen Vorgaben sind Grundlage für das institutionelle 
Schutzkonzept. 
Für Einrichtungen die im Rahmen ihrer Qualitätsentwicklung ein Kita-Handbuch auf der 
Grundlage des Bistumsrahmenhandbuches der Diözese Augsburg erstellt haben, sind 
Seitenverweise zu den Qualitätsbereichen und Anforderungen benannt. 

1. Grundsätze eines institutionellen Schutzkonzeptes 

1.1 Verantwortung von Träger und Leitung 

Die Verantwortung für die Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes liegt bei Träger 
und Leitung. Sie müssen die Initiative ergreifen, Aktivitäten koordinieren und die Umsetzung 
gewährleisten. 

 Sensibilisierung für das Thema 

 Ressourcen zur Verfügung stellen: Strukturelle und organisatorische 
Rahmenbedingungen schaffen 

 Kontinuität im Bereich der Prävention gewährleisten 

 Dienstvereinbarungen treffen: Klare Handlungsanweisung für alle Mitarbeiter*innen 

 Das Schutzkonzept wird im Rahmen von Bewerbungsgesprächen vorgestellt. Neben 
der fachlichen Eignung wird auch die persönliche Eignung geprüft. 

 Vor Einstellung und im Abstand von höchstens fünf Jahren wird von allen 
Mitarbeiter*innen der Kindertageseinrichtung ein erweitertes Führungszeugnis 
angefordert.  

 Verankerung des Kinderschutzes und der Prävention in der Konzeption/Kita-
Handbuch der Einrichtung  
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 Jährliche Überprüfung und Kontinuierliche Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes 
 

1.2 Haltung und Kultur der Achtsamkeit im Team 

Die Umsetzung eines institutionellen Schutzkonzepts wird getragen durch die innere Haltung 
aller pädagogischer Mitarbeiter*innen, die geprägt ist von einer Kultur der Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit.  

 Vorbildfunktion aller Mitarbeiter*innen 

 Persönliche Auseinandersetzung 

 Fehlerfreundliche Kultur 

 Klare, offene Kommunikationskultur 

 Beschwerdemanagement auf allen Ebenen 

 Demokratische Prinzipien 

1.3 Umgang mit Macht und Gewalt 

Ein großes bestehendes Machtungleichgewicht erleichtert die Ausübung von Gewalt.  
Daher braucht es als Grundlage für einen wirksamen Schutz der Kinder ein gemeinsames 
Verständnis zu Macht und Gewalt im Team der Kindertageseinrichtung. Dazu gehört neben 
körperlicher Gewalt und seelischer/psychischer Gewalt insbesondere auch die 
Vernachlässigung von Kindern. 
Es gilt eine klare Abgrenzung von unbeabsichtigten Grenzüberschreitungen zu nicht 
akzeptablen übergriffigem Verhalten, bis hin zu strafbaren Handlungen zu finden. 
Das Team setzt sich damit auseinander und reflektiert, an welchen Stellen die 
pädagogischen Mitarbeiter*innen im Alltag und in der Sprache Macht über die Kinder haben. 
Besondere Aufmerksamkeit haben dabei Sanktionierungen und Disziplinierungsmaßnahmen 
hinsichtlich ihrer Angemessenheit.  

1.4 Ablaufplanung 

Die Erstellung und Weiterentwicklung eines institutionellen Schutzkonzeptes ist ein längerer 
Prozess, der auf der Haltungsebene ansetzt. Eine Pädagogik, die sich zur Stärkung jedes 
einzelnen Kindes verpflichtet, ist grundlegender Ansatz. Dazu werden die Kinder und alle 
Personen, die innerhalb der Kindertageseinrichtung für das Wohl der Kinder sorgen, 
miteinbezogen. Eine detaillierte zeitliche und inhaltliche Planung schafft einen Überblick und 
erleichtert die Erarbeitung 
 

Das ist zu tun: 

 Die Verantwortungsbereiche für die Erstellung des Schutzkonzepts werden festlegt 
und konkretisiert 

 Eine Grundlage zur Entwicklung von Haltung und Kultur wird geschaffen und 
konkretisiert 

 Ein detaillierter Ablaufplan wird erstellt 
  
Arbeitshilfen: 

 Ablaufplanung 

 Checkliste: Kita als sicherer Ort 

 Definition Gewalt  

 Rahmenordnung - Prävention 

2. Leitbild 

Im Leitbild wird das Selbstverständnis einer Einrichtung auf den Punkt gebracht und 
schriftlich fixiert. Es ist langfristig angelegt und ein Orientierungsrahmen für die zukünftige 
Entwicklung der Einrichtung. Das Leitbild beruht auf inneren Werten und Bildern. 
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Es beinhaltet eine Vision, die die Mitarbeiter*innen in ihrem Verhalten leitet und ihnen eine 
Perspektive gibt, die es zu erreichen gilt. 
Prävention von (sexualisierter) Gewalt und Kinderschutz sind Teil des Leitbildes. 
 

3. Risikoanalyse 

Die Risikoanalyse stellt eine innerinstitutionelle Bestandsaufnahme dar. Mit ihr wird 
überprüft, ob es in der Organisationsstruktur oder den Arbeitsabläufen Risiken bzw. 
Schwachstellen gibt, die die Ausübung von (sexualisierter) Gewalt ermöglichen oder 
begünstigen bzw. deren Aufdeckung erschweren können. Außerdem wird mit der 
Risikoanalyse herausgearbeitet, welche schützenden Faktoren bereits vorhanden sind. Die 
Risikoanalyse umfasst folgende Bereiche: 

3.1. Prävention als Erziehungshaltung 

Prävention betrifft alle Bereiche der Gesellschaft, in denen Kinder ein Verhältnis besonderen 
Vertrauens zu Erwachsenen unterhalten und zugleich von ihnen abhängig sind. Das fordert 
eine Pädagogik, die der Stärkung der Persönlichkeit jeden einzelnen Kindes verpflichtet ist. 
Eine präventive Erziehungshaltung zeigt sich durch einen Kontakt auf Augenhöhe zwischen 
Kindern und Mitarbeiter*innen, der von Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Die 
pädagogischen Mitarbeiter*innen achten auf den Schutz der Intimsphäre der Kinder und 
beziehen die Kinder bei allen sie betreffenden Entscheidungen mit ein. 

3.2 Sexualpädagogisches Konzept 

Die Sexualität ist ein Entwicklungsbereich von Kindern, dem ebenso wie allen anderen 
Entwicklungsbereichen entsprechende Aufmerksamkeit zukommt. Zur Erstellung eines 
sexualpädagogischen Konzepts brauchen die Mitarbeiter*innen entsprechendes Wissen 
über den Ausdruck, die Entwicklung und Bedeutung von Sexualität bei Kindern. Dadurch 
erhalten sie Klarheit darüber, welche Verhaltensweisen entwicklungsangemessen sind. 

Das sexualpädagogische Konzept beschreibt die Vermittlung von altersangemessenem 
Wissen an die Kinder über ihren Körper und Sexualität. Den Kindern wird eine Sprache 
vermittelt, die die Aufdeckung von sexualisierter Gewalt besser ermöglicht. Darüber hinaus 
werden die Themen Körperwahrnehmung und damit verbundene Emotionen regelmäßig im 
Alltag mit den Kindern thematisiert. 

3.3 Partizipation 

Eine der Hauptsäulen des Kinderschutzes ist die Partizipation. Kinder, die Selbstwirksamkeit 
erfahren und sich an ihrer Entwicklung und ihren eigenen Belangen beteiligen, lernen, für 
sich und ihr Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Die Kinder können im Alltag und in allen 
Bildungs- und Erziehungsbereichen mitgestalten und mitbestimmen. Partizipation ist als 
Recht der Kinder formuliert und in der Konzeption/Kita-Handbuch verankert.  

3.4 Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken 

Medien und soziale Netzwerke sind aus dem Alltag einer Kita nicht mehr wegzudenken.  

Mitarbeiter*innen und Eltern tragen Verantwortung dafür, dass digitale Räume in denen sich 
Kinder bewegen, sicher sind. Die Entwicklung einer präventiven Medienkompetenz bedeutet 
Kinder kompetent in den Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken einzuführen, zu 
schützen und somit Kinderrechte zu beachten. 

Für Mitarbeiter*innen und Eltern ist die Nutzung von Handy/Smartphone und der Verbreitung 
von Informationen in sozialen Netzwerken, die die Kinder und die Zusammenarbeit in der 
Einrichtung betreffen, klar geregelt. 
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3.5 Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Erziehungsberechtigten 

Eltern erhalten Klarheit darüber, was für den Schutz ihrer Kinder in der Einrichtung getan 
wird und welche Regeln in der Einrichtung gelten. Beide Partner sind für den Schutz der 
Kinder verantwortlich. Durch gute Information werden Eltern in ihrer Erziehungskompetenz 
gestärkt und in ihrem Erziehungsverhalten begleitet. Es gibt klare Aussagen der Einrichtung, 
was von den Eltern erwartet wird. 

3.6 Beschwerdemanagement 

Fragen, Rückmeldungen, Kritik und Beschwerden dienen der kontinuierlichen Verbesserung 
und Weiterentwicklung der Dienstleistung in der Einrichtung.  

Es gibt für alle Beteiligten ein klar geregeltes Beschwerdeverfahren. Für Kinder, 
Mitarbeiter*innen und Eltern sind die Wege der Rückmeldung und Beschwerde klar und 
einfach zugänglich. Insbesondere Kinder erleben darüber hinaus im Alltag, dass ihre 
Meinung durch Zuhören und Nachfragen Gehör findet und Veränderungen möglich sind.  

3.7 Angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz 

In Kindertageseinrichtungen entsteht eine enge Beziehung zwischen Mitarbeiter*innen und 
Kindern, weshalb die Kinder auf den besonderen Schutz von Erwachsenen angewiesen sind. 
Gerade in Situationen, in denen die Mitarbeiter*innen den Kindern sehr nahe kommen, 
braucht es ein Bewusstsein und eine Handlungssicherheit, was fachlich korrektes Verhalten 
ist. Somit sinkt die Gefahr von Grenzüberschreitungen und sie können besser erkannt 
werden.  

3.8 Klare Regeln und transparente Strukturen 

Klare Handlungsleitlinien für Mitarbeiter*innen und Eltern setzen den Rahmen für jedes 
pädagogische Handeln. Transparente Regeln und Strukturen zum Schutz der Kinder dienen 
allen Beteiligten als Orientierungsrahmen und geben Sicherheit im Handeln und ermöglichen 
die Aufdeckung von Übergriffen.  

Übergriffe und die Ausübung von (sexualisierter) Gewalt gegenüber Kindern, werden 
dadurch erschwert, dass Träger und Leitung, gemeinsam mit dem Team, klar formuliert 
haben, welche Regeln zum Schutz der Kinder in der Einrichtung gelten.  

3.9 Aus- und Fortbildung 

Unangenehmes Wissen wird häufig verdrängt. Regelmäßige Aus- und Fortbildung kann dem 
entgegenwirken. Im Alltag der Einrichtungen sind viele Themen präsent. Regelmäßige 
Fortbildung stellt sicher, dass der Schutz der Kinder und die Prävention von (sexualisierter) 
Gewalt nicht aus dem Blick geraten. 

Informierte und sensibilisierte Mitarbeiter*innen tragen wesentlich zum Gelingen der 
Präventionsarbeit bei. Mit verpflichtenden Schulungen für alle Mitarbeiter*innen und 
ergänzenden Fortbildungsangeboten sorgen Träger und Leitung für entsprechendes Wissen. 
Sensibilisierung und Sprachfähigkeit fördert die Handlungskompetenz bei Verdacht und 
Vorfällen von Gewalt gegenüber Kindern. 

3.10 Zusammenarbeit im Team 

In der Zusammenarbeit im Team begegnen sich die Mitarbeiter*innen in gegenseitiger 
Akzeptanz, Offenheit und Wertschätzung und dienen den Kindern als gutes Vorbild im 
gemeinsamen Umgang miteinander.  

Die Zusammenarbeit ermöglicht einen fachlichen Austausch, gegenseitige Unterstützung 
und Transparenz der Arbeit. Das gemeinsame Verständnis von Erziehung wird reflektiert. 
Verhaltensweisen, die fachlich nicht korrekt sind, werden thematisiert, diskutiert und 
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verändert. Die Leitung ermutigt alle Mitarbeiter*innen dazu, sich gegenseitig Feedback zu 
geben, um die Arbeit zu reflektieren, zu verbessern und weiterzuentwickeln.  

3.11 Sprache und Wortwahl 

Eine präventive und achtsame Haltung wird in Sprache und Wortwahl deutlich. Als 
durchgängiges Prinzip schützt sie im gegenseitigen Umgang mit Kindern, Eltern und 
Mitarbeiter*innen vor Diskriminierung und Ausgrenzung. Die Persönlichkeit jedes Menschen 
muss stets geachtet und respektiert werden, ungeachtet von Alter, Geschlecht und Herkunft.  

Eine herabwürdigende, beleidigende oder grenzüberschreitende Sprache und Wortwahl ist 
gegenüber Kindern und Erwachsenen verboten. 

3.12 Raumkonzept 

Kinder erfahren ihre Welt über Körper und Sinne. Sie brauchen eine anregende Umgebung, 
die geschützte Rückzugsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig offen ist für viele 
Lernerfahrungen. Die Räume sind so gestaltet, dass die Kinder sich darin wohl fühlen und 
ausreichend Anregungen bekommen, immer wieder Neues auszuprobieren. Gleichzeitig sind 
die Räume auch so konzipiert, dass die Kinder sicher sind und Erwachsene jederzeit helfend 
eingreifen können, wenn dies zum Schutz des Kindes notwendig ist. 

 

Das ist zu tun: 

 Die Risikoanalyse wird gemeinsam mit dem Team durchgeführt. 

 Risiko- und Schutzfaktoren werden benannt und konkretisiert. 

 Ein schriftliches sexualpädagogisches Konzept wird erarbeitet. 

 Partizipation ist in der Konzeption/Kita-Handbuch verankert. 

 Beschwerdemanagement ist sowohl für die Ebene des Personals, der Eltern und 
der Kinder jeweils als Prozess mit der entsprechenden Haltung beschrieben. 
 

Arbeitshilfen: 

 Reflexionsfragen Risikoanalyse 

 Leitfaden Sexualpädagogisches Konzept 

4. Selbstverpflichtung  

In katholischen Kindertageseinrichtungen finden Kinder Räume vor, in denen sie ihre 
Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Diese sollen geschützte 
Orte sein, in denen Kinder angenommen und sicher sind. Kinder brauchen und finden 
Vorbilder, die sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren und unterstützen und 
denen sie vertrauen können. Die Verantwortung für den Schutz der Kinder liegt bei den 
Mitarbeiter*innen der Kindertageseinrichtung. In einer Selbstverpflichtungserklärung 
bekennen sich diese zu ihrem Auftrag und der damit verbundenen Pflicht und Verantwortung 
allen Kindern und ihren Familien gegenüber. 
 

Das ist zu tun: 

 Die Selbstverpflichtungserklärung wird jeder Mitarbeiter*in ausgehändigt und in der 
Personalakte hinterlegt. 

 
Arbeitshilfen: 

 Selbstverpflichtung Mitarbeiter*in 

 Selbstverpflichtung Leitung 

5. Verhaltenskodex 

Der Verhaltenskodex bildet das Verständnis für einen achtsamen und grenzwahrenden 
Umgang innerhalb der Kindertageseinrichtung ab. Er beinhaltet verbindliche Regelungen für 
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den Arbeitsalltag. Den Mitarbeiter*innen ist bewusst, dass sie durch ihre Rolle und Funktion 
den Kindern gegenüber eine Machtposition innehaben. Diese Macht gründet sich auf der 
jeweiligen Persönlichkeit, der Ausbildung, dem Alter und der Erfahrung der Mitarbeiter*innen, 
auf den entgegengebrachten Vertrauensvorschuss und auf eine mögliche besondere 
Verletzlichkeit der betreuten Kinder. Alle Mitarbeiter*innen verpflichten sich daher zum 
Schutz der Kinder zur Einhaltung der im Verhaltenskodex formulierten Standards. 
 

Das ist zu tun: 

 Die verbindlichen Verhaltensregeln werden aus den Ergebnissen der Risikoanalyse 
abgeleitet.  

 Der Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter*innen der Kindertageseinrichtung 
verbindliche Arbeitsgrundlage. 

 
Arbeitshilfen: 

 Muster Verhaltenskodex 

6. Intervention und Verfahrensabläufe 

6.1 Schutzauftrag nach §8a SGB VIII 

Regelmäßig nehmen katholische Kindertageseinrichtungen als freie Träger die Aufgaben der 
Jugendhilfe wahr. Auch sie müssen das Risiko für das Kind qualifiziert abschätzen, wenn 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Das Jugendamt muss dafür sorgen, dass die 
Fachkräfte der katholischen Kindertageseinrichtungen den Schutzauftrag einhalten und eine 
insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen, um das Risiko zu beurteilen. Hierzu schließt das 
Jugendamt mit den katholischen Kindertageseinrichtungen eine entsprechende 
Vereinbarung. Damit soll erreicht werden, dass freie Träger und Einrichtungen, die durch  
§8a Abs. 1 SGB VIII nicht unmittelbar verpflichtet werden, sich vertraglich verpflichten, den 
Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrzunehmen, d. h. insbesondere, 

 Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls wahrzunehmen, 

 bei der Risikoabwägung mehrere Fachkräfte einzubeziehen und eine insoweit 
erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen, 

 Personensorgeberechtigte sowie Kinder und Jugendliche einzubeziehen, soweit nicht 
der Kinder- und Jugendschutz dadurch nicht infrage gestellt wird, 

 bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinzuwirken, 

 das Jugendamt zu informieren, falls die Hilfen nicht ausreichen, um die Gefährdung 
abzuwenden, 

 in den jeweiligen Verfahrensschritten die spezifischen Datenschutzbestimmungen der 
§§61ff. SGB VIII zu beachten. 

Zur entsprechenden Wahrnehmung des Schutzauftrages gehört sowohl die 
Informationsgewinnung als auch die Risikoabschätzung. Die Träger von Einrichtungen und 
Diensten sind ebenso wie die öffentlichen Träger der Jugendhilfe verpflichtet, bei 
Personensorge- und Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen und damit 
auf deren Obliegenheit zur aktiven Mitwirkung hinzuwirken. Falls diese nicht ausreichend 
mitwirken, sollen die Einrichtungsträger das Jugendamt informieren. 
Die Einzelheiten der Risikoanalyse und der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft ergeben sich für die katholischen Kindertageseinrichtungen aus der konkret mit 
dem Jugendamt getroffenen Vereinbarung und können von Jugendamt zu Jugendamt 
variieren. 

6.2 Meldepflicht nach §47 SGB VIII 

Meldepflichtig nach §47 SGB VIII sind zudem nicht alltägliche, akute Ereignisse oder 
anhaltende Entwicklungen über einen gewissen Zeitraum, die sich in erheblichem Maße auf 
das Wohl von Kindern auswirken bzw. sich auswirken können. 
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6.3 Information der Missbrauchsbeauftragten der Diözese 

Die Missbrauchsbeauftragten sind Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexuellen 
Missbrauchs oder körperlicher Gewalt an Kindern durch Geistliche und Mitarbeiter*innen im 
Dienst der Diözese Augsburg und ihrer Pfarrkirchenstiftungen. 

6.4 Reflexion der Verfahrensabläufe 

Der gesamte Prozess der Intervention und die getroffenen Entscheidungen müssen 
abschließend reflektiert werden, gegebenenfalls mit weiteren externen Kräften oder der 
Fachberatung.  
Die gewonnenen Erkenntnisse sind ins Schutzkonzept zu integrieren. 
 

Das ist zu tun: 

 Alle Verfahrensabläufe sind für alle Mitarbeiter*innen transparent und zugänglich  

 Alle Mitarbeiter*innen kennen den „Handlungsleitfaden für Mitarbeiter*innen in 
Kitas der Diözese Augsburg“ 

 Strukturierte Dokumentation der Beobachtungen  
 
Arbeitshilfen:  

 Vorlage Meldung nach §8a SGB VIII 

 Vorlage Meldung nach §47 SGB VIII 

 Beobachtungsbogen zur Dokumentation von Beobachtungen, die den Kinderschutz 
betreffen  

 Handlungsleitfaden „Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Kindern“ des 
Bistums Augsburg 

 Leitfaden zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörde 

 Handlungsleitlinien für Kinderschutzkonzepte zur Prävention und Intervention in 
Kindertageseinrichtungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter. 

 Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrages nach §8a SGB VIII, 
Landesjugendhilfeausschuss. 

 Leitfaden: Nachhaltige Aufarbeitung 

 

7. Beratungsstellen  

Für einen gelingenden Kinderschutz bedarf es der engen Zusammenarbeit aller beteiligten 
Personen. Alle Mitarbeiter*innen der Kindertageseinrichtungen kennen daher die 
Kontaktdaten der Ansprechpersonen beim Jugendamt sowie der zuständigen insoweit 
erfahrenen Fachkraft. Darüber hinaus sind die regionalen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für Familien und Fachkräfte bekannt. Dazu gehören beispielsweise 
Fachberatung, Opferschutzstellen, Erziehungsberatungsstellen und KoKi, um Eltern und 
Kolleg*innen bei Bedarf zügig niedrigschwellige Unterstützungsangebote zu vermitteln.  
 

Das ist zu tun: 

 Angebote zur Beratung werden aktuell und regional erstellt und sind allen 
Mitarbeiter*innen bekannt. Bei Bedarf werden diese Eltern zur Verfügung gestellt. 
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